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Historisch betrachtet war die Nie-
derösterreichische Versicherung 
schon immer ein starker und 

kompetenter Partner für Klein- und Mit-
telbetriebe, insbesondere im Bereich der 
Sachversicherung. Die Betriebliche Al-
tersvorsorge spielte eine untergeordnete 
Rolle. Dies soll sich jetzt ändern; so gibt 
es ein Team von Spezialisten im Unter-
nehmen, die sich zur Aufgabe gestellt 
haben, die vorhandenen Kundenbezie-
hungen zu Klein- und Mittelbetrieben mit 
Betrieblicher Altersvorsorge zu servisie-
ren; ein Spezialbereich der Personenver-
sicherung, der bei mehreren Beratungs-
terminen nicht nur Faschwissen erfordert, 
sondern auch Gefühl für die Bedürfnisse 
von Arbeitgebern und Arbeitnehmern vo-
raussetzt. 

Durch einen eigenen Aus- und Weiterbil-
dungszyklus sowie strukturiertem Bera-
tungsdesign, wurden die Voraussetzungen 
geschaffen, Maklern und Kunden rasch 
und unkompliziert, das maßgeschneiderte 
Offert zur Verfügung zu stellen. Ganz im 
Sinne des Corporate-Identity der NV – 
sicher ganz nah – steht die persönliche 
Betreuung vor Ort, verbunden mit markt-
konformen Provisionssätzen an oberster 
Stelle.

Diese Kompetenz und Professionalität 
wird mittlerweile von vielen Kunden ge-
nutzt. Gerade in diesen Zeiten wissen 
verantwortungsvolle Unternehmer und 
Geschäftsführer von Betrieben seriöse 
Anbieter zu schätzen. 

Auch auf dem Gebiet der privaten Vor-
sorge bietet die Niederösterreichische 
Versicherung ein Komplettpaket: von der 
klassischen Lebensversicherung über 
fondsgebundene Produkte bis zur staat-
lich geförderten Zukunftsvorsorge. Beson-
deres Augenmerk wird auch auf die Able-
bensvorsorge gelegt. „ In diesem Bereich 
gibt es jetzt nichts mehr, was wir nicht 
anbieten können und das zu einem sen-
sationellen Preis“ freut sich Vorstand Mag.
Lackner über die gelungene Produktge-
staltung.

2008 erhielt die Niederösterreichische 
Versicherung den „Recommender-Award 
für ausgezeichnete Beratungsqualität“ von 
einem unabhängigem Gremium. Grundla-
ge dieser Auszeichnung sind die Stärken 
der NV, denn Kompetenz und Professio-
nalität verbunden mit regelmäßiger Be-
treuung und der persönliche Kontakt, der 
keine Selbstverständlichkeit ist, werden 
immer geschätzt.

Im neuen D.A.S. Firmen-Rechts-
schutz gibt es nun auch Deckung, 
wenn der versicherte Betrieb sich 

gegen unlautere Geschäftspraktiken 
eines Mitbewerbers wehren muss. 
Im Geschäftsleben ist vieles, aber 
nicht alles erlaubt. Und von der krea-
tiven Werbemaßnahme bis zu einem 
Verstoß gegen das UWG (Gesetz ge-
gen den unlauteren Wettbewerb) ist 
es manchmal nur ein kleiner Schritt. 
Geschäftspraktiken, die aggressiv 
oder irreführend sind, sind durch 
das UWG verboten. 
Konkurrenten – heute spricht man 
von Mitbewerbern, ja „Marktbeglei-
tern“ – sind in der Wahl ihrer Mittel 
oft nicht zimperlich. Da werden in 
Lockangeboten günstige Produkte 
beworben, die schon am ersten Tag 
„ausverkauft“ sind, es werden Gü-
tezeichen ohne die erforderliche 
Genehmigung verwendet, oder 
schlichtweg Mitbewerber oder deren 
Waren mittels unrichtiger Tatsachen-
behauptungen madig gemacht. 
Dagegen können sich Unternehmer 
jetzt wehren: Im Premium-Leistungs-
paket– neu – UWG-Deckung. Der Ver-
sicherungsschutz deckt die Kosten 
für die Errichtung einer außerge-
richtlichen Unterlassungserklärung 
(Abmahnung) ab, um den Mitbe-
werber zu veranlassen, sein wett-
bewerbswidriges Verhalten einzu-
stellen. Hält dieser sich nicht an die 
Unterlassungserklärung und setzt 
sein wettbewerbswidriges Verhalten 
fort, besteht Versicherungsschutz 
für die gerichtliche Durchsetzung 
der Ansprüche des geschädigten 
Unternehmers.
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